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BETREFFZugang zu amtlichen I nformationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Inform a-
tionsfreiheit (BfDI)

HIER Bedenken bei Datenschutz als Grund einer verzögerten Einführung von Girocard 
kontaktlos [#29156]

BEZUG 1. Ihr Schreiben vom 18. Mai 2018
2. Mein Schreiben vom 11. Mai 2018

ANLAGEN - 2 -

Sehr geehrt████████,

Sie hatten bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit (BfDI) mit Schreiben vom 24. April 2018 um die Zusendung aller „Dokumente 
über Bedenken der Datenschutzbehörden bei Girocard (ehemals Electronic Cash) 
kontaktlos sowie bei Girogo (Geldkarte kontaktlos)“ gebeten.

Dieses Thema  wurde  und  wird  in  der  Arbeitsgruppe Kreditwirtschaft (jetzt  Arbeits-
kreis  Kreditwirtschaft) der  Datenschutzbehörden  von  Bund  und  Ländernbehandelt. 
Da die BfDI hier nicht die Federführung hat, liegen bei mir zwar auch Unterlagen vor. 
Diese geben allerdings nicht vollständig die Diskussion mit Stellungnahmen anderer 
Aufsichtsbehörden wieder. Insbesondere werden die Bedenken lückenhaft bzw. nicht 
nachvollziehbar abgebildet.
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SEITE 2VON 2 Ich  hatte  Sie  deshalb  entsprechend  umMitteilung  gebeten,  ob  Sie  Ihren  Antrag  bei 
der  BfDI  aufrechterhalten  wollen.  Dies  haben  Sie  mit  Schreiben  vom  18.  Mai 2018 
bejaht  und  um  die  Zusendung aller „vorhandenen Dokumente über den genannten 
Sachverhalt“ gebeten.

Gerne stelle ich Ihnen (zunächst) die beiden relevanten Beschlüsse zum kontaktlo-
sen Bezahlen zur Verfügung. Bereits im September 2012 hat der Düsseldorfer Kreis 
auf die datenschutzrechtlichen Grundanforderungen hingewiesen (Beschluss des Düs-
seldorfer Kreises vom 19.09.2012 zu „Near Field Communication (NFC) bei Geldkarten“
– Anlage 1). Ich gehe davon aus, dass Herr Hönisch sich in seiner Antwort auf Ihre Fra-
ge darauf bezogen hat. 
Im aktuellen Beschluss der Datenschutzkonferenz vom 23. März 2018 „Kontaktloses 
Bezahlen“ wurden die grundsätzlichen Forderungen bezüglich kontaktloser Bezahlver-
fahren (nochmals) zusammengefasst (Anlage 2).
Hierbei handelt es sich um eine einfache, gebührenfreie Auskunft nach dem IFG.

Bei  der  Zur-Verfügung-Stellung  weiterer  Dokumente handelt es  sich  allerdings  nicht 
mehr  um  eine  einfache,  gebührenfreie  Auskunft,  da  hier  mehrere  Arbeitseinheiten 
des Hauses und zumindest die LDI NRW als federführende Aufsichtsbehörde einz u-
binden wären. Deshalb werde ich in jedem Falle eine Gebühr erheben müssen. Eine 
detaillierte  Aufschlüsselung  ist  mir  leider  nicht  möglich.  Ich  gehe  aber  davon  aus, 
dass Gebühren im oberen zweistelligen Bereich festzusetzen sind.

Bitte  teilen  Sie  mir  mit,  ob  Sie  gleichwohl  an  der begehrten  Auskunftserteilung  fest-
halten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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